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Erſtes Kapitel .

Geſchichtliches .

Um die Halbbarbarei des Duells in etwa rechtfertigen

zu können , berufen ſich ſeine Anhänger darauf , daß es

ſich um eine „alte , ehrwürdige Sitte “ handle , daß es auf
dem „religiös - romantiſchen Boden der Gottesurteile “ ent⸗

ſtanden ſei , daß es im altdeutſchen „ Fehderecht “ ſeinen

Urſprung habe , daß es eine Fortſetzung der „Ritter⸗
tourniere “ ſei , daß der „gerichtliche Zweikampf des Mittel⸗

alters “ ihm Sanktion gegeben habe und daß —ſo lautet

der haupttrumpf — es in der „ mannhaften kriegeriſchen

Geſinnung der Germanen “ begründet ſei ; „verletzte Ehre

hätten die alten Germanen nur mit Blut abgewaſchen “ ,

„ Deutſchtum und Duell gehörten zuſammen “ . So viele

Entſchuldigungsgründe , ebenſo viele unhiſtoriſche Behaup —

tungen ; wohl auf keinem Gebiete hat man die Geſchichte

ſo ſehr mißbraucht und ins Gegenteil verdreht wie hier

zur Rechtfertigung des Duells . Es bleibt ein beſonderes
verdienſt des Rechtshiſtorikers Dr . v. Below , daß er allen

dieſen Phraſen die Maske abgeriſſen hat in ſeinem aus⸗

gezeichneten Buche „ Das Duell und der germaniſche Ehr⸗
begriff “ ( 1896 , Kaſſel ) .

1. Die Gottesurteile .

Schon die Geſchichte der erſten Menſchenfamilie kennt

ein Gottesurteil ( „ Da ſah der herr auf Abel und ſeine
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Gaben , aber auf Rain und ſeine Gaben ſah er nicht “) —

auch ein Duell , wenn man den Brudermord ſo nennen will .
Das ganze Alte Teſtament iſt reich an Gottesurteilen

( Abraham bei der Brautwahl für Iſaak , Berufung Harons

zum Prieſtertum , Gedeon , Fluchwaſſer bei Anklagen auf
Ehebruch ) , die ihre Krönung in dem weltbekannten Zwei⸗
kampf zwiſchen David und Goliath erhielten , ein Zwei⸗
kampf , geführt im Namen Gottes und für die Sache Gottes .
Der an der Wiege der Menſchheit ſtehende Glaube an

Gotteszeichen und Gottesurteile fand eine reichliche Hus⸗

geſtaltung im gläubigen mittelalter , mächtig gefördert
durch den Grundſatz des altdeutſchen Strafprozeſſes , wo⸗

nach nicht der Kläger die Schuld des Beklagten zu beweiſen
hatte , ſondern der Angeklagte den Beweis ſeiner Unſchuld
liefern mußte . Ronnte er Zeugen auftreiben , gut , wenn

nicht , ſo konnte er , falls er ein freier Mann war , durch
einen Eid ſeine Unſchuld beweiſen und ſich hierbei nach
„Eideshelfern “ umſehen , die ſeine Unbeſcholtenheit be⸗

eidigen mußten und erklärten , daß ſie den Ungeklagten
nicht der Tat für fähig hielten . Das Beweismittel im Eid
war Gott ; ihn rief man als Zeugen der Wahrheit auf .
War aber Gott einmal Zeuge , ſo lag es dem Mittelalter

ungemein nahe , Gott auch als Richter anzurufen ; ſo hat
man die Gottesgerichte oder Ordalien vor ſich .

Ihre Sorm war eine mannigfache und vielgeſtaltige :
das Cosgericht , die Feuerprobe , die Waſſerprobe , die Kreuz⸗
probe , das Sarggericht , das Abendmahlgericht ( für Prieſter )
und der gerichtliche Zweikampf ( für Freie und Adelige) .
„ Das Inſtitut der Ordalien war tief in die Volksſitte und
in den Volksglauben eingewurzelt , und es war , ſo ſehr die

Kirche es mißbilligte , unmöglich , dasſelbe auf einmal zu
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vernichten . Sie mußte ſich daher nach der Bekehrung der

germaniſchen Völker zum Chriſtentume damit zufrieden⸗

ſtellen , daß ſie die Fäden , womit jenes Inſtitut mit der

ganzen heidniſchen Superſtition zuſammenhing , zerriß und

dasſelbe , indem ſie es unter ihre beſondere Obhut ſtellte ,

gleichſam chriſtianiſierte . Die Mißbilligung der Kirche war

nicht ſo ſehr gegen das Prinzip der Ordalien inſofern ge⸗

richtet , als ſie anerkannte , Gott könne auf wunderbare

weiſe , wie die hiſtoriſchen Beiſpiele des Alten Bundes

dartun , entſcheiden , als vielmehr gegen die Provokationen

ſolcher Entſcheidungen , für welche Gott gar keine Der⸗

heißungen gegeben hatte . “ ( Georg Philipps am 29 . März

1847 in der Akademie der Wiſſenſchaften zu München . )

Die Kämpfe der Päpſte gegen die Ordalien ſind bekannt ;

aber erſt Innocenz VI . erzielte einen vollen Erfolg , indem

es ihm gelang , die Ordalien aus dem kanoniſchen Prozeſſe

hinauszuſchaffen ; doch im weltlichen Verfahren dauerten

ſie noch lange fort , beſonders der

2. gerichtliche Zweikampf .

Derſelbe war ein Vorrecht des freien und adeligen

Mannes ; er wurzelte in dem Boden der Ordalien ; Gott

ſollte Richter ſein . Das Gericht nahm ihn als Beweismittel

auf und umgab ihn mit religiöſen Zeremonien , entſprechend

der allgemeinen Volksauffaſſung , „ daß über Recht und

Unrecht , Schuld oder Unſchuld Gott allein urteilen könne “ .

Der Zweikampf wurde weſentliches Beweismittel , war

aber nicht Strafe und Sühne ſelbſt . Die erſten Spuren des

gerichtlichen Zweikampfes finden ſich im 6. Jahrhundert ;
Burgunder , Longobarden und Sachſen führten ihn bei ſich

ein , Wilhelm der Eroberer verpflanzte ihn nach England .



Die Verbreitung war eine allgemeine ; auch für alle An⸗

klagen wurde er verwendet , nur für Ehrenhändel nicht .
Man hat z. B. den Zweikampf angewendet , um einen Dieb

des Diebſtahles zu überführen ; Rönig Ulfons VII . von

Kaſtilien ( 1126 —57 ) ließ hierdurch die Frage entſcheiden ,
ob für die hl . Meſſe die römiſche oder mezzoarabiſche Citurgie
die beſſere ſei . So wurde einerſeits die Schuldfrage ent⸗

ſchieden , anderſeits aber auch , was Recht ſei .
Kirche und Staat bemühten ſich , dieſes gerichtliche

Beweismittel abzuſchaffen , und zwar durch Einführung ge⸗
ordneter Rechtszuſtände und Verbeſſerung des ganzen Be⸗

weismittelverfahrens . Die Kirchenverſammlung von Va⸗

lence ( 855 ) nannte den gerichtlichen Zweikampf eine „höchſt
ungerechte und verabſcheuungswürdige Beſtimmung einiger
weltlichen Geſetze “ . Papſt Nikolaus I . ( 858 —867 ) verbot

denſelben in einem Schreiben an Karl den Rahlen ; nicht
weniger als ſieben weitere Päpſte und zahlreiche Biſchöfe
nahmen in derſelben Richtung Stellung . Dazu kam die

Unterſtützung durch zahlreiche könige und Fürſten ( König
Cuitgard ( 712 —744 ) , Karl der Große , Kanut der Große
von Dänemark ) . So kam allmählich der gerichtliche Zwei⸗
kampf außer Gebrauch .

Der gerichtliche Zweikampf aber ſtand trotz äußerer
Ahnlichkeit im größten Gegenſatz zum Duell ; er war

ein gerichtlicher Ukt , vom Gericht angeordnet , ein Stück des

ordentlichen Rechtsweges , ein Beweismittel . Das Duell

dagegen iſt ein außergerichtliches und ungeſetzliches Ver —

fahren , das den ordentlichen Rechtsweg verletzt und miß⸗
achtet . Der gerichtliche Zweikampf war zuläſſig für eine

ungemein große Menge von Verfehlungen , nur nicht bei

Ehrenhändeln , ſo daß Below feſtſtellen konnte : „ Dem mittel⸗

Ideal und Leben. III . 2
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alter , wenigſtens dem deutſchen Mittelalter , iſt das Duell

durchaus fremd . Der Germane hatte eine Huffaſſung von

der Erledigung eines Ehrenhandels , die dem Duellſtand⸗

punkt aufs allerſchärfſte gegenüberſteht . Der deutſche Ritter

des Mittelalters würde das Duell als etwas Cächerliches

angeſehen haben . Die Einrichtung des Duells iſt vielmehr

undeutſch wie das Wort . Es iſt geradezu lächerlich , aus

dem Duellweſen ſich den Ehrbegriff des Germanen und

des Ritters zu konſtruieren . Ich trage gar kein Bedenken

zu behaupten : kein deutſcher Adeliger und ganz beſonders

kein Mitglied einer alten deutſchen Adelsfamilie , dem der

hiſtoriſche Urſprung des Duells bekannt iſt, darf den Duell⸗

ſtandpunkt vertreten . “ Dieſe eherne Sprache wird erhärtet

durch einige wenige Worte über

3. das Fehde⸗ und Fauſtrecht ,

das bekanntlich auch ein Vorgänger des heutigen Duells

ſein ſoll . Bei den alten rohen Völkern und heute faſt nur

noch bei den unkultivierten Nationen der Südſeeinſeln findet

ſich die Blutrache , ein klkt der Selbſthilfe , welche darin be —

ſteht , daß der Mord eines Menſchen von den Verwandten

und Angehörigen des Gemordeten durch Tötung des Mör —

ders oder eines ſeiner Derwandten geſühnt werden muß .

Jedes Volk , das in den Kreis der chriſtlichen Kultur ge⸗

zogen wird , ſchafft die Blutrache ab , ja jede Rultivierung

beſeitigt dieſe . Bei den Griechen wurde ſie durch Geſetz⸗

gebung abgeſchafft , bei den Römern hörte ſie von ſelbſt
auf . Wollen die Duellanten nur den Rulturrückſchritt zu

den Papuas tun ?

Das Sehderecht war auch kein Duell ; bei den meiſten

Fehden handelte es ſich um Eigentumsfragen , um das
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Mein und Dein ; nur ſelten ſind Fehden wegen einer Be⸗

leidigung geführt worden . Aber dann mußte vorher der

Rechtsweg verſucht werden . Außergerichtliche Sühne war

möglich und wurde vielfach ſchon durch das Anſagen
der Sehde erreicht , noch öfters durch die Vorbereitungen
zum Rampfe . Der Rampf gegen das Sehderecht wurde
von der Rirche und der Monarchie mit großer Energie ge⸗
führt . Schon 994 erhob ſich die Synode von Limoges da⸗

gegen , ſpäter Biſchöfe in allen Gauen . 1041 wurde feſt⸗
geſetzt , daß vom Mittwoch mit Sonnenuntergang bis

Montag zum Sonnenaufgang alle Fehden ruhen ſollten .
Das Ronzil von Clermont ( 1095 ) dehnte dieſen Gottes⸗

frieden ( Treuga Dei ) aus auf die Zeit von Advent bis

Erſcheinung , von der Faſtenzeit bis acht Tage nach Pfingſten ;
bald kamen auch die Marien - und die Apoſtelfeſte mit

ihren Digilien dazu . Immer hat die RKirche gegen das

Sauſtrecht Stellung genommen ; alle Gläubigen , die das

zwölfte Jahr zurückgelegt , mußten ſchwören , den Gottes —

frieden zu halten . Wer wiſſentlich den Gottesfrieden brach ,
hatte einen Meineid begangen und verfiel , wenn er nicht
Genugtuungleiſtete , der Exkommunikation . viele weltliche
Fürſten gingen hand in Hand mit der Kirche ; ſie führten
ihren Landfrieden ein . Je kräftiger die Raiſer und die

Monarchie war , um ſo geringer wurde der Umfang des

Sehderechtes . Im Jahre 1495 gelang es Kaiſer Maximilian ,
durch den Ewigen Landfrieden das Sehderecht ganz zu
beſeitigen , ſo daß nur noch ganz wenige Fehden von da ab

vorgekommen ſind .
Das Fehderecht läßt ſich auch mit dem Duell nicht ver⸗

gleichen ; zunächſt iſt keine Stelle bekannt , daß die Ritter⸗

ſchaft die geſetzwidrige Form zum Hustrag von Ehren⸗
*
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händeln gewählt hätte ; man hat die Form gewahrt und

im allgemeinen nur bei angeblicher oder tatſächlicher

Rechtsverweigerung die Sehde angeſagt . Akte der Selbſt⸗

hilfe ſind Sehde und Duell : denn erſtere iſt Krieg im vollen

Sinne des Wortes , mit allen Vorbereitungen , allen Sorma⸗

litäten und allen Konſequenzen des Krieges , mit Friedens⸗

ſchluß und Derwirklichung des Rechtsanſpruches ; das Duell

iſt ein eingeſchnürter Kampf , bei dem es Friedensſchluß

vor dem Kampfe nicht gibt und ein Rechtsanſpruch nie

beſeitigt wird , ſondern höchſtens die häßlichſte Untugend :

Haß und Kache !

4. Das Turnier .

„Galliſche Spiele “ nannte man in Deutſchland dieſe

Ritterſpiele , um die Herkunft aus Frankreich zu kenn⸗

zeichnen ; es waren Waffenſpiele , in den meiſten Fällen

ohne Lebensgefahr . Man ſah es als eine Entartung an ,

wenn Blut floß ; ſolche Husartungen kamen hier und dort

vor , wogegen Kirche und Staat vorgingen . Mag man auch

in manchen Punkten eine Ahnlichkeit zwiſchen Duell und

CTurnier finden : nie und nimmer wurde letzteres zum

Austrag von Ehrenhändeln oder als Akt der Selbſthilfe

benutzt . Die Turniere waren ſchon längſt der Vergangenheit

anheimgefallen , ehe das Duell aufkam .

5. Deutſche Sühne bei Ehrverletzungen .

hochgeſpanntes Ehrgefühl und feinſte Reaktion bei

Ehrverletzungen hat noch niemand unſeren Vorfahren

abgeſprochen ; ſie kamen aber ohne Duell aus . Wie denn ?

Die älteſten deutſchen Urkunden berichten übereinſtimmend ,



daß die Deutſchen ſich an das ordentliche Gericht gewendet
haben , um Widerruf , Ehrenerklärung und Geldbuße zu
erreichen . Die chriſtliche Ehrengerichtsordnung war ihnen
in Fleiſch und Blut übergegangen . Die Beweisſtellen
hierfür ſind nahezu in jedem Stadtrechte , in jedem Land⸗
gebrauch , kurzum in jedem Rechtsbuche der Deutſchen zu
finden . Das zweite Straßburger Stadtrecht ( 1210 ) be⸗
ſtimmt : „ Wer jemand mit Worten beleidigt und deſſen
vor dem Stadtrat durch zwei oder drei Zeugen überführt
wird , zahlt 50 Schillinge . Wer jemand ſchlägt ( ohne Blut⸗
vergießen ) und deſſen durch zwei Zeugen überführt wird ,
zahlt fünf Pfund . “ Der ritterliche Derfaſſer des bekannteſten
Rechtsbuches des Mittelalters , des Sachſenſpiegels , ſpricht
ſich ebenſo aus ; ganz ähnlich das Stadtrecht von Breiſach
( 1275 ) , der Saarbrücker Sreiheitsbrief ( 1521 ) . Beſondere
Beachtung verdient das Jülicher Landrecht ( 1557) , das

auch für die deutſche Ritterſchaft galt und als Sühne vor⸗
ſchreibt : Widerruf , Ehrenerklärung , Geldſtrafe , Tragung
der gerichtlichen Koſten . Im allgemeinen waren die Geld⸗
ſtrafen unter Berückſichtigung des damaligen Geldwertes

ſehr hoch. Dieſe Vorſchriften galten auch für den Adel und
wurden von ihm beobachtet . Der Verfaſſer des „wendiſch —
ringianiſchen Candgebrauchs “ , ein herr von Normann ,
nennt in ſeinem ausdrücklich für den Adel beſtimmten Buche
Geldbußen als die Strafe für Beleidigungen . Catſächlich
hat der eldel auch die ordentlichen Gerichte angerufen . In
vielen Fällen kam ein außergerichtlicher Dertrag zuſtande ;
aber von einem Duell als Sühne für Beleidigungen hielt
ſich der geſunde Sinn unſerer vorfahren ferne , und die

Fitterſchaft hätte gelacht , wenn man ihr dergleichen zu⸗
gemutet hätte . Dieſe Ritter aber waren keine Seiglinge
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und ſtanden doch nicht auf dem Standpunkt , daß die Krän⸗

kung nur „ durch Blut “ abgewaſchen werden könne .

6. Das Duell iſt eine Donquixoterie .

Das Land , aus dem nachweisbar das Duell ſtammt , iſt das

Land des — Don Quixote , die heimat des „ Ritters von

der traurigen Geſtalt “, dem das „ Gehirn ausgetrocknet “ war .

Die völlige Entartung des Rittertums hat das Duell hervor⸗

gerufen ; Don Quixotes „ Muße betrug den größten CTeil

des Jahres “ ; ſeine Derachtung der Arbeit brachte ihn auf

dieſen Unſinn . Was der Dichter Cervantes hier ſagt , hat

der franzöſiſche Geſchichtſchreiber Songeraur de Campi⸗

gneulles beſtätigt , und der polniſche Hiſtoriker Lelewel

führt die Zunahme der Duelle unter den polniſchen

Emigranten nach 1850 auf den Müßiggang zurück. Das

alte Wort wurde wieder wahr : „ Müßiggang iſt aller Laſter

Unfang . “

Die erſten Duelle fanden in Spanien um das Jahr 1460

ſtatt ; die anderen romaniſchen völker folgten ſchnell nach .

In Italien veranſtalteten die Duodezfürſten Duelle zum

Zeitvertreib und förderten ſo die Ausbreitung , über die

ſchon Kardinal Cajetan ( 1554 ) ſtark klagt . Der Zerfall des

Königtums in Srankreich gab einen günſtigen Boden für

die Klusdehnung der Duellſeuche ; unter Heinrich III . kamen

beim franzöſiſchen Udel auf zwei natürliche Todesfälle eine

Cötung im Duell ; der ganze eldel wurde dezimiert . ÜAber

die ganzen Sittenverhältniſſe lagen auch danieder — eine

Bekräftigung des Wortes : „ Je mehr die Sitte des Zwei⸗

kampfes in Blüte ſteht , deſto mangelhafter iſt in Theorie

und Praxis das Verſtändnis für wirkliche Ehre . “



Das ſollte auch Deutſchland erleben ; das erſte Duell
als aufſehenerregende Neuerſcheinung ſtammt aus dem
Jahre 1562 ; aber erſt der Anfang des 17 . Jahrhunderts
bringt gehäuftere Nachrichten über Duelle in Deutſchland ;
der 50jährige Krieg mit ſeiner verwilderung der Sitten
und dem Verſagen der geordneten Rechtspflege brachte die

Einbürgerung des Duells in unſerem Vaterlande . Aus dem
Lande der Stierkämpfe ſtammend , konnte das Duell nur
in einem Zeitalter nationaler Schmach und Ohnmacht ſich
bei uns einniſten ; ſo iſt die unzweifelhafte Cehre der Ge —

ſchichte . Und heute ſoll dieſe Einrichtung ein Zeichen
„deutſchen Mutes “ und ein Schutz „deutſcher Ehre “ ſein ?!
Die Donquixoterie hat damit ihren Höhepunkt erreicht .

7. Der Rampf der Rirche gegen das Duell .

In den Geburtsjahren des Duells erhob auch ſofort die

Rirche ihre verbietende Stimme ; ein ſpaniſches Provinzial⸗
konzil zu klranda ſpricht ſich im Jahre 1473 gegen das Duell
aus , nachdem ſchon im Jahre zuvor die RKirchenverſammlung
zu Coledo die Duellanten ohne weiteres der kirchlichen Ge —

meinſchaft für verluſtig erklärt hatte . In den erſten zwei
Jahrzehnten des 16 . Jahrhunderts verwarfen die Päpſte
Julius II . , Ceo X. und Clemens VII . den Zweikampf ;
dann Pius IV . Das Vonzil von Trient verordnete ( dè
reformatione cap . 10 ) :

„ Der verabſcheuungswürdige Gebrauch des Zwei⸗
kampfes , durch Untrieb des Teufels eingeführt , damit er
durch den blutigen Mord des Leibes auch den Untergang
der Seele gewinne , ſoll des gänzlichen aus der chriſt —
lichen Welt ausgetilgt werden . Der Raiſer , die

RKönige , herzöge , Fürſten , Markgrafen , Grafen und die
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weltlichen herren , wes anderen Namens immer , welche

zum Zweikampf unter den Chriſten in ihren Cändern Stätte

einräumen , ſollen dadurch ſelbſt exkommuniziert ſein

und der Gerichtsbarkeit und der Herrſchaft , die ſie

von der RKirche innehaben , über eine Stadt , das Lager und

den Ort , in oder bei welchen ſie den Zweikampf geſchehen

laſſen , für beraubt gehalten werden und jene , falls ſie

Cehensrechte ſind , ſogleich ihren unmittelbaren herren

anheimfallen . Diejenigen aber , welche den Rampf be⸗

ſtehen , und diejenigen , welche ihre Sekundanten genannt

werden , fallen in die Strafe der Exkommunikation , der

Achterklärung aller ihrer Güter und ewiger Ehrloſigkeit

und ſollen den heiligen Kanones gemäß als MRörder

beſtraft werden , und wenn ſie in dem Kampfe ſelbſt

fallen , für immer des kirchlichen Begräbniſſes erman⸗

geln , auch diejenigen , welche zur Urſache des Zweikampfes

rechtlich oder tatſächlich Kat geben oder auf was immer

für eine andere Weiſe jemanden dazu bereden , ſowie auch

die Zuſchauer ſollen mit dem Banne der Exkommunika —

tion und immerwährenden sSluches gebunden ſein ,

ohne daß was immer für ein Priviligium oder eine verkehrte

Übung auch ſeit undenklicher Zeit dagegen ſein kann . “

mit dieſer ſcharfen Verordnung noch nicht befriedigt ,

dehnte Papſt Gregor XIII . dieſe Strafen aus auf alle

jene , „ welche nicht nur öffentlich , ſondern auch für ſich

allein nach Übereinkunft und Feſtſetzung der Zeit und des

Ortes ein Duell liefern , auch wenn keine Sekundanten und

Genoſſen zugezogen ſind , wenn auch kein ſicherer Ort ge⸗

währt oder keine ſchriftliche klufforderung oder Unzeige

vorhergegangen iſt “, ſowie auf alle , die einer Verab⸗

redung gemäß am Rampfplatze erſcheinen . Papſt Cle⸗



mens VIII . erhöhte angeſichts der Zunahme des Duells

am 14 . September 1592 die Strafen durch die Verfügung ,

daß die Duellanten aller Güter verluſtig gehen , wie Mörder

und Majeſtätsverbrecher beſtraft werden und ſogar zum

Teſtieren unfähig ſein ſollten . Papſt Alexander VII .

( 1655 —67 ) wandte ſich beſonders gegen die Militärduelle ,

Papſt Innocenz XI . ( 1676 —89 ) gegen die Duelle im all⸗

gemeinen .

Papſt Benedikt XIV. hat in ſeiner berühmten „ Consti -
tutio detestabilis “ ( 10. Nov . 1752 ) nicht nur alle Ver —

fügungen des Trienter Konzils erneuert , ſondern die Be⸗

raubung des kirchlichen Begräbniſſes noch in der Weiſe

verſchärft , daß die Verweigerung desſelben ſtattfinden ſolle ,

auch wenn der Tod infolge einer im Duell empfangenen
Wunde eintrat , ſelbſt dann , wenn der Verſtorbene vor

ſeinem Tode Zeichen der Reue gegeben und Losſprechung
von ſeinen Sünden und Zenſuren erhalten haben ſollte ;
alle Dispenſationen gegenüber dieſer Strafe wurden auf⸗

gehoben . Papſt Pius IX . ( 12. Oktober 1869 ) beſtimmte ,
daß diejenigen , „ welche ein Duell eingehen oder nur zu
einem ſolchen herausfordern oder es annehmen , und die

Mitſchuldigen , oder die auf irgendeine Weiſe dazu bei⸗

tragen oder es begünſtigen , ſowie die ihm abſichtlich Zu —

ſchauenden und diejenigen , welche es erlauben , oder die

es nicht , ſoweit an ihnen liegt , verhindern , welche Würden

ſie auch immer bekleiden , ſei es ſelbſt die eines Königs oder

RKaiſers, “ der dem Papſte reſervierten excommunicatio latae

sententiae verfallen . In einem Schreiben vom 12 . Sept .
1891 legte Papſt Ceo XIII . ſeine Unſichten dahin dar :

„ Das doppelte göttliche Geſetz , nämlich ſowohl das durch
das natürliche Cicht der Vernunft wie das in der hl . Schrift
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promulgierte , verbietet ſtrengſtens , daß jemand ohne einen

Grund des öffentlichen Rechts einen Menſchen töte oder

verwunde , außer er ſei dazu genötigt um der Verteidigung

ſeines eigenen Cebens willen . Diejenigen aber , welche zum

Zweikampf herausfordern oder die Herausforderung an —

nehmen , beabſichtigen , ohne durch die Notwendigkeit ge —

drängt zu ſein , dem Gegner das Leben zu nehmen oder

ihn wenigſtens zu verwunden . Das doppelte geiſtliche Geſetz
verbietet ferner , daß jemand ſein Leben wegwerfe , indem

er es einer ſchweren und offenkundigen Gefahr ausſetzt ,
wenn dies weder die Pflicht noch großherzige Ciebe als

zuläſſig erſcheinen läßt ; aber eben dieſe blinde Verwegen —

heit liegt in der Natur des Duells . Daher kann es für nie⸗

manden zweifelhaft ſein , daß die Duellanten beides treffe :
das Verbrechen des Mordes und die Preisgabe des eigenen
Lebens . Schließlich gibt es keine ärgere Feindin der bürger⸗
lichen Ordnung , als wenn den Staatsbürgern die Freiheit

zugeſtanden wird , daß jeder mit der eigenen hand gewaltſam

ſein Recht verfechten und die vermeintliche Ehrverletzung

rächen dürfe . Daher hat die Kirche Gottes , welche die

Hüterin und Verteidigerin ſowohl der Wahrheit als der Ge —

rechtigkeit und Sittlichkeit iſt, die des zweikampfes Schuldigen
ſtets entſchieden verurteilt und mit ihren ſchärfſten Strafen

belegt . “ Nach der Erinnerung an alle wichtigſten früheren

Derordnungen heißt es : „ Endlich pflegt unſer Zeitalter ,

welches ſich rühmt , die früheren Jahrhunderte durch höhere

Bildung und Sittenverfeinerung zu übertreffen , die alten

Einrichtungen geringzuſchätzen und nur allzuſehr das zu

verwerfen , was von der modernen Rultur abweicht . Wie

kommt es nun , daß man trotz ſo großen Eifers für huma⸗
nität dieſe unedlen Überreſte einer roheren Zeit
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und fremder Barbarei , nämlich die Unſitte des Duells ,
nicht verwirft ? “

Die katholiſche Kirche ſteht wohl kaum glänzender da

als Crägerin der wahren Rultur und echter Brüderlichkeit ,
als hüterin des Rechts und der Ordnung wie als Schützerin
der Ehre als bei ihrem ſteten Kampf und konſequenten luf⸗
treten gegen das Duell .

* *
*

Hluf proteſtantiſcher Seite hat man ſich vielfach
bemüht , eine ähnlich ſcharfe Stellung gegen das Duell einzu⸗
nehmen . In der Neuzeit ſind es mehr die Beſtrebungen
einzelner geweſen . Am 4. Juni 1885 tagte in Berlin eine

Paſtorenkonferenz , die ſich nur mit dem Duell befaßte ; die

Verſammlung ſtimmte dem Referenten in ſeiner ſcharfen
Derurteilung des Duells zu , auch darin , daß dem Duellanten

das kirchliche Begräbnis verſagt werden ſoll . Am 9. De⸗

zember 1897 beſchloß die Generalſynode zu Berlin :

„ Die Generalſynode erklärt in Übereinſtimmung mit den

Provinzialſunoden , daß das Duell gegen Gottes Gebot iſt .
Sie betrachtet es als eine heilige Pflicht der Kirche , dem

Duell mit den ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln entgegen⸗
zutreten . “

8. Die ſtaatliche Geſetzgebung gegen das Duell .

Im alten Kömiſchen Reich Deutſcher Nation war es

zuerſt König Ferdinand II . ( 5. Juli 1625 ) und dann Naiſer
Ceopold J . ( 25. Sept . 1682 ) , die durch Edikte gegen das

Duell vorgingen . Nach dem Edikt des letzteren ſollen
Duellanten , herausforderer wie Herausgeforderter und

Setundanten , auch wenn keiner der Duellanten getötet
oder verwundet worden war , mit dem Schwerte hinge —
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richtet werden ; wer flüchtig war , deſſen Güter wurden

konfiſziert ; eine ganze Reihe von Nebenſtrafen war noch

vorgeſehen ; auch die pure Herausforderung ohne Duell

wurde ſchwer geahndet . Schon 1668 verfügte er , daß die

Herausforderer mit Landesverweiſung beſtraft werden

ſollten . Maria There ſia ſetzte Todesſtrafe auf das Duell

( 1755 ) . Kaiſer Joſeph II . erließ eine ſtrenge Kabinettsordre

ähnlicher Art gegen das Duell ; ſeinen ganzen Ubſcheu gegen

dasſelbe legte er in einem 1781 an einen General gerichteten
Brief nieder , worin er befahl , zwei Duellanten vor das

Kriegsgericht zu ſtellen : „ Ich halte einen ſolchen Menſchen

( uellanten ) für nichts Beſſeres als einen römiſchen Gla —

diator . Veranſtalten Sie ein Kriegsgericht über die beiden

Offiziere ! Eine ſolche barbariſche Grauſamkeit , die dem

Jahrhundert der Tamerlans und Bajazets angemeſſen war ,

die oft ſo traurige Wirkungen auf einzelne Familien gehabt ,
dulde ich nicht und will ich beſtraft wiſſen . “ — In der

heutigen öſterreichiſchen Strafgeſetzgebung wird das Duell

ohne Verwundung mit 6 —12 Monate Kerker , bei Verwun⸗

dungen bis zu 10 Jahren Rerker , bei Tötung mit 10 —20

Jahren Kerker beſtraft .
Das Geburtsland des Duells , Spanien , hat im Jahre

1908 unter dem konſervativen Kabinett Maura den ent⸗

ſcheidenden Schritt getan , indem es das Duell abſchaffte
und Ehrengerichte einführte .

Frankreich litt unter dem Duellunfug am meiſten ;
von 1602 —1607 ſollen 4000 Edelleute im Zweikampf ge⸗

tötet worden ſein . HBeinrich IV . erließ 1602 ein ſcharfes
Verbot des Duells mit ſchweren Strafen ; unter Cudwig XIII .
wurden die Verbote verſchärft , drei Adelige wegen Be⸗

teiligung am Duell hingerichtet , und trotzdem nahm die



Zahl der Kämpfe zu . Ludwig XIV . führte geradezu dra⸗

koniſche Strafen ein . Nicht einmal das Blut der Guillotine

konnte den Unſinn erſticken , auch Napoleon I . nicht , ob⸗

wohl er ſich als Gegner des Duells bekannte ; er meinte ,
das Duell beruhe auf einem falſchen Ehrbegriff und Ehr⸗
gefühl , indem es das „ dem Vaterlande gehörige Ceben

einer elenden Privatrache opfere “ . Die Zeit der Reſtaura⸗
tion brachte die Duelle in neuen Aufſchwung ; von einem

Marquis Bigrand in Bordeaux wird erzählt , daß er gegen⸗
über einem jungen Ehepaar in der Promenade äußerte :
„ Ich habe gewettet , Ihrer Frau einen Kuß und Ihnen eine

Ohrfeige zu geben . “ Tat es ; am anderen Morgen war

der junge Ehemann im Duell gefallen . Eine wahre Duell⸗

wut erfaßte Frankreich ; die Studenten aber hielten ſich
fern . Alle Strafverſchärfungen hatten keinen Erfolg ; es

kam ſo weit , daß ſich ſogar Parlamentarier zum Austrag
politiſcher Streitigkeiten duellierten , Zeitungspolemiken
wurden und werden durch den Zweikampf ausgetragen .

Schweden hat ſich von Duellen geſäubert . Guſtav
Adolf dekretierte 1628 Codesſtrafe für jedes Duell , mochte
der Ausgang ſein , wie er wollte . Zwei Generälen , die bei

einem ernſten Konflikt ihn baten , im Duell den Ehrenhandel
austragen zu dürfen , ſchickte er als Antwort dem Scharf —
richter zu mit dem Bemerken , daß das Duell ſtattfinden könne

unter der Bedingung , daß der Überlebende an Ort und

Stelle hingerichtet würde . Auch die Studenten in Schweden
kennen das Duell nicht ; genoſſenſchaftliche Ehrengerichte
regeln Konfliktsfälle .Das Suchen eines Ronfliktes gilt für

ehrlos.
8

England litt und ſeufzte jahrelang unter dem Duell⸗

unſinn , den ſelbſt ein Shakeſpeare als adeliges Standes⸗
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vorrecht anerkannte . 1614 erſchien das erſte Antiduellgeſetz ;

es blieb ohne Wirkung . Selbſt Staatsmänner ſtellten ſich

gegenſeitig vor die Piſtole ( Sox , Pitt , Wellington , Peel u. a. ) .

Das Duell brachte manche Adelsfamilie an das Kusſterben .
Den Unfang vom Ende des Duells aber bildete ein Zwei —

kampf zwiſchen einem Leinenhändler und einem Gaſtwirts —

ſohn ; ſie ſchoſſen ſich auf der Duellſtätte der Vornehmen ;
der Leinenhändler fiel , darob große Beſtürzung in allen

Kreiſen . Dem Duell war der Nimbus genommen ; die Zahl

der Zweikämpfe ging rapid zurück , zumal es dem Prinz⸗

gemahl Albert gelang , folgende Beſtimmung in die Kriegs⸗

geſetze aufzunehmen : „ Es iſt dem Charakter der Ehren⸗

männer angemeſſen , für verübtes Unrecht oder Beleidigung

ſich zu entſchuldigen und das Unrecht wieder gutzumachen ;

ebenſo für den gekränkten Teil , dieſes anzunehmen . “ So

iſt im vierten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts das Duell

in England verſchwunden . Wenn behauptet wird , daß

eine Urt Femgericht an ſeine Stelle getreten ſei oder

anderer Unfug im Offizierskorps herrſche , ſo fehlt hierfür

der Beweis .

In den Vereinigten Staaten von Nord - ÜAmerika

iſt das Duell unbekannt ; die öffentliche Meinung ſteckt den

Duellanten einfach ins Narrenhaus .
Wie aber ſieht es in Preußen - Deutſchland aus ?

Wenn , wie nachgewieſen , Müßiggang der Urſprung des

Duells war , dann waren ſicherlich die hohenzollern keine

Unhänger desſelben ; denn gearbeitet haben ſie ſtets . So

ſagt es auch die Geſchichte . Der Große Kurfürſt §Friedrich

Wilhelm war ein ſcharfer Gegner des Duells ; ſein Sohn

FriedrichlII . erließ alsbald nach ſeinem Regierungsantritt am

6. Auguſt 1688 ein neues Untiduellgeſetz . Am bekannteſten



aber bleibt das „ Mandat wider die Selbſtrache , Injurien ,
Friedensſtörungen und Duelle “ , welches König Friedrich
Wilhelm I . am 18 . Juni 1713 erließ . Als Duellſtrafen
ſetzte er darin feſt : verluſt des Amtes , Geldbußen , drei
Jahre hartes Gefängnis , Verluſt des Einkommens auf
drei Jahre zugunſten des Staates und des nächſten Hoſpitals ,
und dies alles ſchon für die pure Herausforderung zum
Duell . „ Rommt es zum Duell , aber nicht zur Tötung , ſo
ſollen beide Duellanten im ſummariſchen Verfahren , wenn
ſie höheren Standes ſind , zu je zehnjährigem Gefängnis ,
die erſten fünf Jahre bei Waſſer und Brot , verurteilt
werden ; Perſonen geringeren Standes zu achtjähriger
Seſtungszwangsarbeit ; alle ſollen zugleich ihre Amter
verlieren . Während dieſer Zeit ſollen alle ihre beweglichen
und unbeweglichen Güter dem Siskus anheimfallen , welcher
die daraus fließenden Einnahmen mit Abzug der Roſten
für den notwendigſten Lebensunterhalt des Sträflings und
ſeiner Familie bezieht . Wenn aber jemand von ſolch
frevelhaften Balgern auf dem Platze bleiben ſollte, “
ſo ſoll der Körper des Gefallenen , wenn er höheren Standes
war , an dem Orte des Duells ſelbſt oder an „ einem anderen
unehrlichen Orte “ von dem Schinder eingeſcharrt , wenn er
nicht vom Adel war , „ anderen zum Abſcheu und Exempel
aufgehangen “ werden . Wenn beide Duellanten fallen ,
ſollte beiden dieſes unehrliche Begräbnis zuteil werden .
Wer jemanden im Zweikampfe tötete , ſoll ſeine Amter ver⸗
lieren , ſofern er adelig iſt , ſein Degen zerbrochen , er
ſelbſt mit dem Schwerte hingerichtet und ſein Körper auf
dem Richtplatze eingeſcharrt werden . War er nicht vom
Adel , ſo ſollte er zum Galgen verurteilt werden und ſein
Körper ſo lange am Galgen bleiben , bis er von ſelbſt ab⸗

3—
—
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fällt . Eine Milderung dieſer Strafen ſtellte der Rönig nicht

in Ausſicht , auch keine Begnadigung und verbot die Vor⸗

legung entſprechender Geſuche . König Friedrich II . wan⸗

delte hier die Spuren ſeines Vaters , er nannte die Duellanten

„ehrgeizige Toren “ , erklärte , daß das „Duellieren mit der

Wahrung der Ehre nicht das mindeſte zu tun habe “ , um

dann zu ſchreiben :

„Iſt das nicht troſtlos und verrückt ,

Ein barbariſcher Gebrauch , der Ehrenmännern auf⸗

erlegt wirdꝰ

Sind es Unſinnige , ſind es Wilde ,

Die eine ſcheußliche Ehre ſo zu rächen ſuchen ?“

In einem anderen Gedichte nannte er das Duell einen

„ſcheußlichen Wahn “ und die Duellanten „ einfache Mörder “ .
wie ſeine Worte , ſo ſeine Taten . Dem aus Frankreich ſtam⸗

menden , in ſeiner Gunſt hochſtehenden Offizier Chaſot ,

welcher ſeinen Gegner im Säbelduell getötet hatte , gab er

in zornigen Worten den Übſchied : „ Ich liebe tapfere Offi⸗

ziere , aber Scharfrichter kann ich in meiner Armee nicht

brauchen . “ Der große Rönig duldete auch in ſeinem heere

keinen Zweikampf und erreichte , daß die Zahl der Duelle

ſtark abnahm . In ſeiner Kabinettsordre vom 1. Januar

1757 hatte er wörtlich beſtimmt : „ Weshalb der General ,

Obriſte und alle kommandierende Offiziers von einem Re⸗

giment , ſobald ſie erfahren , daß Offiziers der gleichen

händel unter einander gehabt haben , ſelbige augenblicklich
in Arreſt nehmen laſſen und Seiner RKöniglichen Majeſtät

davon Bericht erſtatten ſollen ; worauf Seine Rönigliche

Majeſtät denjenigen , welcher Urſache dazu gegeben hat ,

oder wenn ſie beide gleiche Schuld haben , auch alle Beude

caſſiren wollen . “



So konnten die großen Feldherren Blücher und Gnei⸗

ſenau im Jahre 1818 eine Erklärung erlaſſen , in welcher
ſie das Duell als durchaus unehrenhaft und unerlaubt be⸗

zeichneten und für ihre untergebenen Offiziere rundweg
verboten . Gneiſenau ſelbſt hatte freilich 1791 ein Duell ;
nach dem erſten unblutigen KRugelwechſel gab er ſich mit

einer ſchriftlichen Zurücknahme der Beleidigung zufrieden .
Die Herrſchaft des Franzoſentums brachte uns wieder

die Zunahme der Duelle , ſo daß Rönig Friedrich Wil —

helm III . in ſeiner gegen das Duell gerichteten Kabinetts⸗

ordre vom 27 . März 1829 von einer „herrſchenden Anſicht “
ſprechen mußte . Schon das Jahr zuvor ( 15. Juli 1828 ) hatte
er erklärt : „ Das Leben des Offiziers iſt der Verteidigung
des Heeres und des Vaterlandes geweiht , und wer dasſelbe
aus einem kleinlichen Zwiſt einſetzt , beweiſt , daß er ſich
ſeiner ernſten Beſtimmung nicht bewußt iſt und nicht die

ſittliche haltung zu behaupten weiß , welche auf Sittlichkeit
aus wahrem Ehrgefühl beruht . “ In der genannten RKabi⸗

nettsordre ſuchte er das Duell ganz auszurotten ; derjenige ,
der eine Beſchimpfung leichtfertig ausſpreche , welche „ nach
den herrſchenden Anſichten die perſönliche Ehre des Offi⸗
ziers in dem Maße verletzt , daß ſie nur durch Blut wieder

gereinigt werden kann “ , mache ſich dadurch unwürdig ,
„ dem Stande ferner anzugehören , für deſſen heiligtum

ihm der Sinn gebricht , und ſeine Entlaſſung aus dieſem
Stande iſt zugleich für den ungebührlich Gekränkten die voll⸗

gültige Genugtuung , die ich als eine ſolche überall auch
anerkannt wiſſen will “ . Leider blieb dieſer Ordre der volle

Erfolg verſagt . Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm IV .

erließ daher am 20 . Juli 1843 eine neue Kabinettsordre

gegen das Offiziersduell mit einer Reihe von Strafbeſtim⸗
Ideal und Ceben. III. 3
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mungen , welche durch die ſpätere Geſetzgebung beſeitigt
wurden . Das Ehrengerichtsverfahren wurde hierin ge⸗

regelt . In der Einleitung zu dieſer Verordnung heißt es :

„ Der Zweikampf ſowie die Herausforderung zum Zwei⸗

kampfe iſt durch die Geſetze verboten und ſtrafbar . Dennoch

wird , oft wegen der unbedeutendſten Veranlaſſungen , von

Offizieren Meiner Urmee der Zweikampf als Mittel zur

Wiederherſtellung der wirklich oder vermeintlich gekränkten

Ehre gewählt . Ich habe deshalb , um Zweikämpfe der

Offiziere ſoviel als möglich zu vermeiden , den

Ehrengerichten das Amt als Schiedsrichter in allen unter

Offizieren vorkommenden Streitigkeiten und Beleidigungen ,
inſofern ſie nicht in einem unmittelbaren Zuſammenhang
mit einem klkt des Dienſtes ſtehen , zu übergeben beſchloſſen
und verordne über das hierbei zu beobachtende Ver —

fahren , ſowie über die Beſtrafung der Zweikämpfe der

Offiziere , anſtatt der jetzt darüber beſtehenden geſetzlichen

Vorſchriften , wie folgt . . . . “

Der Vorentwurf zu dieſer Kabinettsordre wurde auch
dem damaligen Prinzen Wilhelm , dem ſpäteren Raiſer

Wilhelm J . zur Begutachtung übergeben ; hierbei hat er

ſich als prinzipieller Gegner des Zweikampfes erwieſen .

In dem ihm vorgelegten Entwurf befand ſich auch ein

§ 16, der die Bildung eines beſonderen „ Kampfgerichtes “

vorſah , wenn ſich das Ehrengericht für inkompetent erklärt

hatte . Zu dieſem Vorſchlag ſchrieb der Prinz eigenhändig :
„ Der ganzen Inſtitution des Kampfgerichtes muß ich meine

Zuſtimmung verſagen ! Der Sinn derſelben iſt : das Duell

zu legaliſieren , um nachher die Duellanten doch zu be⸗

ſtrafen . Das iſt eine Unomalie , die nicht haltbar iſt . Wenn

jemand hier zur Rechenſchaft und Beſtrafung gezogen



werden ſoll , ſo muß es das Kampfgericht ſein , aber nicht
die Duellanten , die nur dem Befehl des Rampfgerichtes
ſich unterwerfen . Das geht aber auch nicht , weil es ge⸗
ſetzlich zur Zulaſſung des Duells verpflichtet iſt . So fällt
man alſo durch Derſchiebung des Rechtsſatzes : daß das
Duell verboten iſt — in das entgegengeſetzte Prinzip :
daß das Duell legaliſiert werden ſoll — in ſolche Wider —

ſprüche , daß kein Husweg zu finden iſt . Ich ſtimme
daher dafür , die jetzigen Vorſchriften , nach denen den

Duellen großenteils durch Ehrengerichte vorgebeugt werden

ſoll , beizubehalten und ſie zu revidieren , denn die Praxis
hat ſeit 14 Jahren für die Zweckmäßigkeit entſchieden , in⸗

dem die Duelle äußerſt ſelten geworden ſind . Die Duell⸗

ſtrafen müſſen gleichzeitig revidiert und auf ſolche Maße
reduziert werden , daß ſie auch ausführbar ſind , d. h. analog
dem Verbrechen ſind . Eine Begnadigung dürfte nie

eintreten . 5 16 —55 annulliere ich alſo . “ Die früheren
härteren Strafen wurden alſo nicht angewendet .

während des deutſch - franzöſiſchen Feldzuges er —

ließ Wilhelm J . eine Kabinettsordre ( ſie iſt bisher nicht
publiziert ) , wonach jeder Offizier , der einen Zweikampf
beging , und jeder Sekundant in Feindesland ſofort mit

Dienſtentlaſſung und Degradation zu beſtrafen war . So

kam es , daß nicht ein einziges Duell während des Krieges
vor ſich ging ; alle Zwiſtigkeiten wurden durch Zurücknahme
der Kränkung und Bitte um Entſchuldigung aus der Welt

geſchafft , auch in ſolchen Fällen , wo in Friedenszeiten ein

Duell ausgefochten worden wäre , wie aus mehreren ällen
bekannt geworden iſt . Nach dem Friedensſchluß erließ dann

Kaiſer Wilhelm eine neue Kabinettsordre von 1874 , welche
auf Einſchränkung des Duells hinzielte ; es heißt da :

3 *
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„ Es ſoll für den Offizier , welcher mit einem anderen

Offizier in eine die Ehre berührende Privatzwiſtigkeit gerät ,

die Verpflichtung fortbeſtehen , ſeinem Ehrenrat , und zwar

ſpäteſtens , wenn er eine herausforderung zum Zweikampf

erhält oder erläßt , hiervon Anzeige zu machen oder durch

einen Kameraden Unzeige machen zu laſſen . Der Ehren⸗

rat hat alsdann , und möglichſt noch vor Vollzug des Zwei⸗

kampfes dem Rommandeur mitteilung zu erſtatten , und

da , wo die Standesſitte es irgend zuläßt , einen Sühneverſuch

vorzunehmen ; falls dieſer aber nicht gelingt , dahin zu

wirken , daß die Bedingungen des Zweikampfes zur Schwere

des Falles in keinem Mißverhältnis ſtehen . “
Weitere bedeutſame Schritte geſchahen unter Raiſer

wilhelm II . im Jahre 1895 und 1897 ; ſie finden ſich im

dritten Kapitel verzeichnet .
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